
  

Anzug betreffend Erweiterung der kantonalen Lenkungs- und/oder Förderabgabe auf 
allen fossilen Energieträgern 
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Der Kanton Basel-Stadt hat als einziger Kanton in der Schweiz eine Lenkungs- und Förderabgabe auf der 
elektrischen Energie. Dieses System geniesst grosse nationale Beachtung im Rahmen der aktuellen 
Energiediskussion. Der Bund prüft ebenfalls die Einführung einer Lenkungsabgabe auf Strom, allerdings erst 
nach dem Jahr 2020. Im Rahmen von eines ökologischen Steuersystems sollen dann auch die bestehenden 
Abgaben, die CO2-Abgabe und die Förderabgabe, auf Strom (KEV) harmonisiert werden. Der Kanton Baselland 
prüft die Einführung einer Förderabgabe auf fossile Heizstoffe.  

In der Zwischenzeit liefert die IWB als einziger Anbieter für Privatkunden im Kanton Basel-Stadt nur sauberen 
Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, dass ausgerechnet die 
sauberste und erneuerbare Energieform am stärksten mit einer kantonalen Lenkungs- und Förderabgaben 
belastet ist. Dies schafft Wettbewerbsvorteile zugunsten der fossilen Energieträger und läuft den Zielen der 2000-
Watt-Gesellschaft diametral entgegen. 

Aus diesen Gründen wäre es zielführend, wenn eine oder beide kantonalen Energieabgaben zumindest auf allen 
Energieträgern gleich stark wären oder unter Umständen nur auf nicht erneuerbaren und fossilen Energieträgern 
erhoben werden, um damit eine Lenkung von emissionsstarken zu emissionsarmen resp. von nicht erneuerbaren 
zu den erneuerbaren Energieträgern zu erreichen.  

Die Regierung wird gebeten, zu prüfen und berichten, ob die heutige Lenkungs- und/oder Förderabgabe nicht 
auch auf mit fossilen Energieträgern beheizten Gebäuden ausgedehnt werden kann. 
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